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Marktgemeinde Biedermannsdorf 
Bezirk Mödling 
Niederösterreich 
 
 

Niederschrift 
 
 
über die ordentliche Sitzung des Gemeinderates am 
 

Donnerstag, dem 9. Dezember 2021, 
 

im Gemeinderatssitzungsaal, Perlasgasse 8. 
 
Beginn:              19:05 Uhr 
Ende:                  22:35 Uhr 
 
Die Einladung erfolgte mittels Kurrende vom 3.12.2021. 
 
Anwesend waren: 
BGM Beatrix Dalos 
VZBGM Josef Spazierer 
GGR Markus Mayer 
GGR Ing. Wolfgang Heiss  
GGR Hildegard Kollmann 
GGR Kerstin Haas-Maierhofer   
GGR Dr. Christoph Luisser 
GR Peter Schiller 
GR Matthias Presolly  
GR Elfriede Hawliczek 
GR Ingrid Maierhofer 
GR Josef Michelfeit  
GR Maximilian Holler 
GR Andrea Slapnik 
GR Michaela Sostek 
GR Axel Gschaider 
GR Manuela Ronne 
GR Martin Firsching 
GR Anne-Marie Kern 
GR Karl Wagner 
 
 
Entschuldigt abwesend war: 
GGR Simone Jagl 
 
 

 
Vorsitzende: 

Bürgermeisterin Beatrix Dalos 
 

Schriftführer: 
Mag. Jörg Hausberger 

 
Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig. 
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Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung 
2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls der Gemeinderatssitzungen am 18.11.2021  
3. Bericht der Bürgermeisterin 
4. Abschlussprüfung Jahresabschluss MZH 
5. Voranschlag 2022 samt Beilagen 
6. Bericht der Obfrau des Prüfungsausschusses 
7. Änderung des Bebauungsplans betreffend Grundstücke in den Oberen Krautgärten 
8. Anpassung der Einkommensgrenzen der Härtefallregelung betreffend der 

Betreuungszeiten Kindergarten 
9. Neufestsetzung der Gebühren der Friedhofsgebührenordnung  
10. Subventionen und Mitgliedsbeiträge 
11. Bericht der Obfrau des Prüfungsausschusses betreffend TOP 7 der 

Prüfungsausschusssitzung – nicht öffentlicher Teil 
12. Personelles – nicht öffentlicher Teil 
13. Allfälliges 
 
TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung 
Die Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, stellt die Beschlussfähigkeit fest 
und eröffnet die Sitzung. 
 
Zu Beginn der Sitzung wird eine Gedenkminute für Editha Brenneiss abgehalten.  
 
Es wurde folgender, dem Protokoll als Beilage A angeschlossene Dringlichkeitsantrag 
eingebracht:  

Starkregenereignisse – Unterstützung bei der Schadensbeseitigung 
 
Antrag:  
VZBGM Spazierer stellt namens der unterzeichneten Mitglieder des Gemeinderates den 
Antrag, folgendem Tagesordnungspunkt die Dringlichkeit zu zuerkennen und in die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung aufzunehmen:  

Starkregenereignisse – Unterstützung bei der Schadensbeseitigung 
 

Wortmeldungen:  keine 
 
Beschluss:  
Der Gemeinderat beschließt, folgendem Tagesordnungspunkt die Dringlichkeit zu 
zuerkennen und in die Tagesordnung der der heutigen Sitzung aufzunehmen:  

Starkregenereignisse – Unterstützung bei der Schadensbeseitigung 
 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
dafür:     20   
dagegen:    0     
Stimmenthaltungen:   0 
 
Die Vorsitzende erklärt den Punkt „Starkregenereignisse – Unterstützung bei der 
Schadensbeseitigung“ nach TOP 7 unter TOP 7a (neu) zu behandeln. 
 
TOP 2: Genehmigung des Sitzungsprotokolls der Gemeinderatssitzungen am 
18.11.2021  
Die Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwendungen erhoben 
wurden. Das Protokoll wird daher in der heutigen Sitzung gefertigt.  
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TOP 3: Bericht der Vorsitzenden 
a. Mobilregion Mödling – Anrufsammeltaxi („AST“) seit 1.12.2021 in Betrieb:  
Hinsichtlich der wesentlichen Eckpunkte wird seitens der Vorsitzenden ein Informationsblatt 
an alle Mitglieder des Gemeinderates ausgeteilt. Dieses wurde auch bereits unserer 
Bevölkerung übermittelt.  
Weitere Infos zum Sammeltaxi:  
- unter dem Link https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle 
- unter dem Link 
http://www.biedermannsdorf.at/Unser_Ort/Verkehr_Mobilitaet/Mobilregion_Moedling_Anrufsa
mmeltaxi_ 
 
b. Förderungen vom Land NÖ 
Straßenbeleuchtung: € 10.800,00 
 
c. Adventmarkt 2021 und andere Veranstaltungen 
Dieser ist nun endgültig abgesagt.  
Auch andere Veranstaltungen, die vor Weihnachten noch stattfinden hätten sollen, sind 
abgesagt, auch die MAInnen Weihnachtsfeier. 
 
d. Dienstantritt neuer Mitarbeiter:innen 
Aushilfskraft im Bürgerservice: Denisz Sezgin (bis Ende 2021).  
Die Stelle im Bürgerservice wird neu ausgeschrieben.  
 
Wortmeldungen zum Bericht 
GGR Haas-Maierhofer fragt, wann es bezüglich des Anrufsammeltaxis eine Schulung der 
MAInnen geben wird und warum die Stelle im Bürgerservice neu ausgeschrieben wird? 
BGM: Die Schulung zum AST wird nächste Woche stattfinden. Die Neuausschreibung der 
Stelle im Bürgerservice ist erforderlich, da der Kandidat mit entsprechenden IT Kenntnissen 
und Kenntnissen im Grafikdesign die Stelle doch nicht angetreten hat. Gerade Kenntnisse 
und Fähigkeiten im Umgang mit Grafikprogrammen sind erforderlich, um die Aufgaben auf 
dieser Stelle entsprechend wahrnehmen zu können.  
GGR Dr. Luisser meint, dass die Ausschreibungskriterien der Stelle im Bürgerservice 
insofern diskriminierend waren, als dort die COVID-Impfung als Aufnahmevoraussetzung 
angeführt war. Seiner Auffassung nach sei dies eine ungerechtfertigte Benachteiligung von 
ungeimpften Personen und arbeitsrechtlich nicht gedeckt.  
BGM Dalos sieht dies unter Hinweis auf die Aufnahmepraxis anderer Gebietskörperschaften 
anders.  
GR Kern ergänzt zum Anrufsammeltaxi, dass sie die Gemeindeaussendung bekommen 
habe, in der aber wesentliche Informationen nicht enthalten seien (wie insbesondere 
Tarifmatrix).  
VZBGM Spazierer teilt mit, dass seitens der Post parallel zu unserer Kurzaussendung ein 
Folder an alle Haushalte verschickt wurde, in dem auch die Tarife angeführt sind und in dem 
auch das ganze System umfangreicher beschrieben wurde. Wir werden aber noch derartige 
Folder besorgen und diese auch am Gemeindeamt auflegen, da offenbar einige Haushalte 
den Folder der Post nicht erhalten haben.  
  

https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle
http://www.biedermannsdorf.at/Unser_Ort/Verkehr_Mobilitaet/Mobilregion_Moedling_Anrufsammeltaxi_
http://www.biedermannsdorf.at/Unser_Ort/Verkehr_Mobilitaet/Mobilregion_Moedling_Anrufsammeltaxi_
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TOP 4:  Abschlussprüfung Jahresabschluss MZH 
§ 68a NÖ GO sieht folgendes vor:  
„Ausgegliederte Unternehmungen mit eigener Rechtspersönlichkeit“ 
(1) Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass ausgegliederte Unternehmungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, die unter beherrschendem Einfluss einer oder mehrerer 
Gemeinden stehen – mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten – einen Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den §§ 222 ff Unternehmensgesetzbuch (UGB), dRGBl. S. 219/1897, idF 
BGBl. I Nr. 111/2010, erstellen sowie die Eigenkapitalquote und die fiktive 
Schuldentilgungsdauer nach den §§ 23 und 24 des Unternehmensreorganisationsgesetzes 
(URG), BGBl. I Nr.114/1997, idF BGBl. I Nr. 58/2010, ermitteln. 
(2) Die Gemeinden haben außerdem dafür zu sorgen, dass kleine Kapitalgesellschaften 
nach § 221 Abs. 1 UGB und Personengesellschaften, auf die die Merkmale des § 221 Abs. 1 
UGB zutreffen, als Jahresabschluss neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
einen der UGB Formblatt-V, BGBl. II Nr. 316/2008, idF BGBl. II Nr. 9/2009, entsprechenden 
Anhang erstellen, und dass diese Gesellschaften zusätzlich einen Lagebericht verfassen, der 
jedenfalls Folgendes beinhaltet: 
• Darstellung des Geschäftsverlaufes 
• Nachtragsbericht (wichtige Ereignisse zwischen Bilanzstichtag und Bilanzerstellungstag) 
• Prognosebericht 
• Verwendung von Finanzinstrumenten 
• Eigenkapitalquote (§ 23 des Unternehmensreorganisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 

114/1997, idF BGBl. I Nr. 58/2010) 
• Fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 des Unternehmensreorganisationsgesetzes, BGBl. 

I Nr. 114/1997, idF BGBl. I Nr. 58/2010) 
(3) Die Gemeinden haben ferner dafür zu sorgen, dass für ausgegliederte Unternehmungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, die unter einem beherrschenden Einfluss stehen, 
unabhängig der Größenmerkmale nach § 221 UGB jedenfalls ein Abschlussprüfer gemäß § 
268 Abs. 4 UGB bestellt wird. Der Abschlussprüfer hat die nach Abs. 1 und 2 zu erstellenden 
Jahresabschlüsse einschließlich der Lageberichte zu prüfen. Die geprüften 
Jahresabschlüsse einschließlich der geprüften Lageberichte sowie der Bericht des 
Abschlussprüfers sind dem Bürgermeister zu übermitteln und von diesem mit dem 
nächstfolgenden Rechnungsabschluss dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. 
Diese Bestimmung ist erstmals für Geschäftsjahre ab 2012 anwendbar.  
 
Der Prüfbericht des Jahresabschlusses der MZH für das Geschäftsjahr 2020, erstellt von der 
G & W Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, vom 6.12.2021, ist diesem Protokoll als Beilage B 
angeschlossen. 
Erläutert wird dieser vom Steuerberater der MZH, Hr. Dr. Graf.  
 
Antrag: 
GR Schiller stellt den Antrag, den Bericht der Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 2020 
zur Kenntnis zu nehmen und die Geschäftsführerin zu entlasten.  
 
Wortmeldungen:  GR Kern; GR Holler; GR Schiller; GR Michelfeit; GR Gschaider; GGR 
   Dr. Luisser; GGR Haas-Maierhofer; GGR Ing. Heiss; VZBGM  
   Spazierer; BGM Dalos; GR Wagner; GGR Kollmann 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den Bericht der Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 2020 
der Biedermannsdorfer Mehrzweckhallen Betriebs-GmbH zur Kenntnis zu nehmen und die 
Geschäftsführerin zu entlasten. 
 
Abstimmungsergebnis:  mit Stimmenmehrheit angenommen 
dafür:     18     
dagegen:    0     
Stimmenthaltungen:   2 (Fraktion der FPÖ) 
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TOP 5:  Voranschlag 2022 samt Beilagen 
 
Der Entwurf des Voranschlages 2022 mit MFP und sämtlichen Beilagen lag in der Zeit vom 
24.11.2021 bis 08.12.2021 während der Amtsstunden im Gemeindeamt Biedermannsdorf 
zur allgemeinen Einsichtnahme auf. Es wurde keine schriftliche Stellungnahme abgegeben. 
Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2022 werden die im 
Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und 
Bruttoeinnahmen festgesetzt.  
  
GGR Mayer erläutert anhand einer Power-Point Präsentation den Budgetvoranschlag. Im 
Folgenden die wesentlichen Zahlen der einzelnen Bereiche des sog. Drei-Komponenten-
Haushaltes:   

Finanzierungsvoranschlag 

Operative Gebarung   

Einzahlungen € 11.478.800 

Auszahlungen € 10.138.600 

Investive Gebarung   

Einzahlungen €        57.500   

Auszahlungen €   3.142.700 

Finanzierungstätigkeit   

Einzahlungen €   1.880.000 

Auszahlungen €      454.700 
 

Ergebnisvoranschlag 

Erträge € 11.639.800 

Aufwendungen € 11.713.200 

Nettoergebnis (vor Entnahme Haushaltsrücklage) €      -73.400 

Nettoergebnis (nach Entnahme Haushaltsrücklage)      168.300 
 

Schuldendienst und Schuldenstand 

Darlehensstand zu Beginn des Haushaltsjahres €  3.050.500 

Zugang €  1.880.000 

Tilgung €     454.700 

Zinsen €       25.400 

Schuldendienst gesamt €     480.100 

Darlehensstand zum Ende des Haushaltsjahres € 4.475.800 
 

Investitionstätigkeiten 

Öffentliche Beleuchtung €       44.600  

Jubiläumshalle - Flachdachsanierung €     927.100 

Hort - Flachdachsanierung €     126.400 

Wasserversorgung & Wasserleitungskataster €     241.600 

Abwasserbeseitigung €         2.000 

Kindergartenzubau €     720.000 

Grundstücksankauf €     380.000 

Friedhof €       92.600 

Sonstige Anschaffungen € 481.400,00 
 

Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 

Stand zu Beginn des Finanzjahres €     635.200 

Zugang €                0 

Abgang €     241.700 

Stand am Ende des Finanzjahres €     393.500 

 
Antrag: 
GGR Mayer stellt den Antrag, dem Voranschlag 2022 - inkl. Beilagen (Dienstpostenplan, 
mittelfristigem Finanzplan, Investitionsnachweis, Darlehensnachweis, Leasingspiegel, 
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Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer) und Kassenkredit (Aufnahme bis 
20% der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages) - in der vorliegenden Form die 
Zustimmung zu erteilen.  
 
Wortmeldungen:  GR Kern; GR Schiller; GR Gschaider; GGR Dr. Luisser; GGR Haas-
   Maierhofer; GGR Ing. Heiss; VZBGM Spazierer; BGM Dalos; GR 
   Wagner; GGR Mayer;  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dem Voranschlag 2022 - inkl. Beilagen (Dienstpostenplan, 
mittelfristigem Finanzplan, Investitionsnachweis, Darlehensnachweis, Leasingspiegel, 
Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer) und Kassenkredit (Aufnahme bis 
20% der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages) - in der vorliegenden Form die 
Zustimmung zu erteilen.  
 
Abstimmungsergebnis:  mit Stimmenmehrheit angenommen 
dafür:     15     
dagegen:    1 (GGR Dr. Luisser)  
Stimmenthaltungen:   4 (GR Ronne; GGR Haas-Maierhofer; GR Kern; GR Firsching) 
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TOP 6:  Bericht der Obfrau des Prüfungsausschusses 
Die Ausschussvorsitzende berichtet über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 
22.11.2021, wobei folgende Punkte der Sitzung wiedergegeben werden (mit Ausnahme TOP 
7, der im nichtöffentlichen Teil behandelt wird):  
Wortwörtlicher Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Prüfungsausschusssitzung am 
22.11.2021: 
TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Ausschusses, stellt die Beschlussfähigkeit fest 
und eröffnet die Sitzung.  
TOP 2: Wahl des/r Vorsitzenden 
Es wird einvernehmlich die Wahl des/r Ausschuss-Vorsitzenden ohne Stimmzettel 
durchgeführt. 
Der Wahlvorschlag lautet auf GR Manuela Ronne. 
Sodann wird die Wahl des/r Vorsitzenden durchgeführt. 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 4 
davon gültig: 4 
davon ungültig: 0 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf GR Manuela Ronne 4 Stimmen. 
Somit ist GR Manuela Ronne zur Ausschuss-Vorsitzenden gewählt. 
GR Manuela Ronne teilt mit, dass sie die Wahl annimmt. 
Nach Wahl der Vorsitzenden übergibt GR Wagner die Vorsitzführung an GR Manuela 
Ronne.  
TOP 3: Monitoring Kommunalsteuerrückstände 
Sabine Risch erörtert das Wesen der Kommunalsteuer als Selbstbemessungssteuer, d. h. 
die Betriebe melden uns die abzuführende Kommunalsteuer, zahlen diese und am Ende des 
Jahres (bzw. 31.3. des Folgejahres) gibt es eine Jahreserklärung der Betriebe. Abhängig 
davon, ob sich ein Plus oder Minus zu den monatlichen Zahlungen ergibt, erhalten die 
Betriebe etwas retour oder müssen Geld nachzahlen. Sabine Risch übergibt eine Liste der 
Zahlungen der Betriebe, aus der auch ersichtlich ist, welche Betriebe mit der Zahlung im 
Rückstand sind.  
TOP 4: Förderungen Kindergarten PV 
Sabine Risch übergibt eine Aufstellung der Einnahmen aus der Einspeisung des Stroms in 
das Stromnetz – hier sind wir Volleinspeiser. Die Abrechnung erfolgt über die ÖMAG, die 
damals auch die Förderung für uns abgewickelt hat (ca. € 9.000,00 an Förderung haben wir 
vom Land NÖ bekommen). Jahreserlös ist ca. € 8.000,00/Jahr. Dies sind 18 Cent/kW. 
TOP 5: Förderungen Jubiläumshalle 
Die Halle erhält von der Gemeinde folgende Förderungen bzw. Zuschüsse:  
Dies sind der Zinszuschuss für den von der MZH aufgenommenen Kredit (dieser wurde 
damals für den Küchenumbau aufgenommen).  
Heizkostenzuschuss in Höhe von ca. € 40.000,00/Jahr (wird seit 2 Jahren gewährt).  
Gesellschafterzuschuss: € 65.000,00 pro Jahr.  
Außerordentliche Gesellschafterzuschuss im heurigen Jahr: € 100.000,00 (auch im letzten 
Jahr).  
TOP 6: Dach Jubiläumshalle 
Der Brandschaden wurde noch nicht behoben. Die durchführende Firma hat den Schaden 
bereits ihrer Unternehmenshaftpflichtversicherung gemeldet, wobei die 
Schadensbegutachtung noch aussteht. Derzeit gehen wir von keiner Bauverzögerung durch 
diesen Zwischenfall aus. Wir machen natürlich auch den Einnahmenausfall als Schaden 
geltend, wobei der Betrieb nur kurz unterbrochen war.  
Sabine Risch legt die Liste der Beschlüsse sowie der bereits getätigten Zahlungen vor. Auch 
die Rechnungen sind dieser Aufstellung angeschlossen.  
TOP 8: Allfälliges 
Keine Wortmeldungen.“  
 
Wortmeldungen zum Bericht 
Keine! 
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TOP 7: Änderung des Bebauungsplans betreffend Grundstücke in den Oberen 
Krautgärten 
 
In der Gemeinderatssitzung am 21.10.2021 wurde aufgrund des nachstehend angeführten 
Sachverhalts einstimmig folgender Beschluss gefasst:  
TOP 9: Grundsatzbeschluss Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans 
betreffend Grundstücke in den Oberen Krautgärten 
Diesbezüglich wurde in der Bauausschusssitzung am 12.10.2021 folgendes besprochen:  
„TOP 1: Anpassung Bezugsniveau Teilbereich Mühlengasse / Leo Eichinger-Ring: 
Die Anpassung des Bezugsniveaus ist 2018 für den ersten Teil erfolgt. Aufgrund 
baurechtlicher Bestimmungen ist eine Anpassung auch für den zweiten Teil notwendig. Für 
bisher errichtete Gebäude ändert sich nichts, aber neu geplante Gebäude können auch auf 
dem gleichen Niveau wie bereits errichtete bauen. Zum Beschluss kommt die förmliche 
Beauftragung der technischen Umsetzung durch den Raumplaner der MG Biedermannsdorf. 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans betreffend 
Grundstücke in den Oberen Krautgärten – wie dargelegt – einzuleiten.“ 
 
Ergänzender Sachverhalt:  
Anbei der Lageplan unseres Raumplaners zum Bezugsniveau zw. Mühlengasse und Leo 
Eichinger-Ring für die Auflage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 wurden die Bezugshöhen für den 1. Teil des obigen Bereichs beschlossen. Das ist nun 
der 2. Teil östlich davon. 
Es wurde eine Ebene zwischen Straßenniveaus, bereits verordnetem Niveau und 
genehmigten Bauvorhaben gelegt. Durch diese  Fixpunkte gab es keinen wirklichen 
Gestaltungsspielraum, es wurden Vermessungsdaten eingearbeitet.  
Der Lageplan wurde letzte Woche noch von Sachverständigen bezüglich bereits 
genehmigter Bauvorhaben überprüft.  
Damit sind nun die Gebäudehöhen für den gesamten Bereich zw. Mühlengasse und Leo 
Eichinger-Ring eindeutig geregelt. 
 
Der Gemeinderat soll heuten den Grundsatzbeschluss fassen, der öffentlichen Auflage des 
Entwurfs zur Änderung des Bezugsniveaus für die Grundstücke 707/5, 708/10, 709/10, 
710/2, 710/9, 710/10, 710/11, 710/12, 711/8, 711/9, 711/10, 711/12, 712/6, 712/7, 712/8 
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entsprechend der Plandarstellung in R-0901/BEP/09/E/BN1, erstellt von 
dieLandschaftsplaner.at, Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., zuzustimmen. 
 
Erst nach Ende der Auflagefrist soll über die Änderung des Bebauungsplans entschieden 
werden.   
 
Antrag: 
GGR Ing. Heiss stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss zu fassen, der öffentlichen 
Auflage des Entwurfs zur Änderung des Bezugsniveaus für die Grundstücke 707/5, 708/10, 
709/10, 710/2, 710/9, 710/10, 710/11, 710/12, 711/8, 711/9, 711/10, 711/12, 712/6, 712/7 
und 712/8, alle KG Biedermannsdorf, entsprechend der Plandarstellung R-
0901/BEP/09/E/BN1, erstellt von dieLandschaftsplaner.at, Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., 
zuzustimmen. 
 
Wortmeldungen:   GGR Ing. Heiss;  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den Grundsatzbeschluss zu fassen, der öffentlichen Auflage 
des Entwurfs zur Änderung des Bezugsniveaus für die Grundstücke 707/5, 708/10, 709/10, 
710/2, 710/9, 710/10, 710/11, 710/12, 711/8, 711/9, 711/10, 711/12, 712/6, 712/7 und 712/8, 
alle KG Biedermannsdorf, entsprechend der Plandarstellung R-0901/BEP/09/E/BN1, erstellt 
von dieLandschaftsplaner.at, Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
dafür:     20   
dagegen:    0     
Stimmenthaltungen:   0 
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TOP 7a (neu): Starkregenereignisse – Unterstützung bei der Schadensbeseitigung – 
Dringlichkeitsantrag 
 
2 Familien wurden durch die letzten beiden Starkregenereignisse massiv geschädigt. ln die 
Kellerräume ist Wasser eingetreten und hat dort massiven Schaden verursacht. Die 
Kellerräume werden von beiden Familien für Stauräume, wie auch Photovoltaikanlage, 
Waschraum und einiges andere genutzt. 
Der vom Land im Schadenskatalog festgelegte Schaden ist für Kellerräume nur ein Bruchteil 
des tatsächlich entstandenen Schadens und auch geringer als die Versicherungssumme, 
welche den Schaden nur zum Teil abdecken. 
 
Die Schadensursache setzt sich aus 3 Ursachen zusammen: 
1. Überlastung Regenkanal im Zuge der mittlerweile auftretenden Starkregenereignisse 
2. Keine Versickerung durch Gemeinde vorgeschrieben bzw. angeraten 
3. Niveau Regensinkkasten unter Rückstauebene (statt darüber) 
 
Die ersten beiden Ursachen liegen teilweise auch bei der Gemeinde. Mit dem Bauträger wird 
gerade eine Abhilfe mit wasserdichten Kellerfenstern erarbeitet. 
 
Es wird vorgeschlagen, die angeführten Familien mit jeweils 1.000,00 zu unterstützen.  
Es wird damit eine Unterstützung für die Beseitigung des entstandenen Schadens und 
künftiger Aufwendungen (für den Einbau wasserdichter Kellerfenster) vorgesehen.  
 
Antrag: 
GGR Ing. Heiss stellt den Antrag, die beiden Familien bei der Schadensbeseitigung 
unpräjudiziell mit je € 1.000,00 zu unterstützen.  
 
Wortmeldungen:   GR Gschaider; GR Schiller; GR Firsching; GGR Ing. Heiss;  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die beiden Familien bei der Schadensbeseitigung unpräjudiziell 
mit je € 1.000,00 zu unterstützen.  
 
Abstimmungsergebnis:  mit Stimmenmehrheit angenommen 
dafür:     19       
dagegen:      0       
Stimmenthaltungen:     1 (GR Sostek) 
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TOP 8: Anpassung der Einkommensgrenzen der Härtefallregelung betreffend der 
Betreuungszeiten Kindergarten 
 
In der Gemeinderatssitzung am 21.10.2021 wurden die Betreuungsbeiträge für Hort und 
Kindergarten mit Wirkung 1.2.2022 wie folgt festgelegt:  
Kostenbeitrag ALT inkl. USt.    Kostenbeitrag NEU inkl. USt. (+ 3%)  
EUR 50,00     EUR 52,00 
EUR 60,00     EUR 62,00 
EUR 70,00     EUR 72,00 
EUR 80,00     EUR 82,00 
EUR 90,00     EUR 93,00 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Generationen, Bildung und Kultur am 8.11.2021 wurde 
unter TOP 3: Härtefallregelung Kindergarten folgendes erörtert:  
In der letzten Gemeinderatssitzung, in der die Betreuungsbeiträge im Hort und Kindergarten 
um 3 % angehoben wurden, wurde auch eine Anhebung der Einkommensgrenzen bei der 
Härtefallregelung Kindergarten andiskutiert.  
Dies wird auch in der heutigen Sitzung ausführlich erörtert. 
Letztendlich einigt man sich auf die von BGM Dalos vorgesehene Einkommensgrenze von  
€ 1.200,00/netto/Monat (bisher € 844,46).  
Die Anpassung erfolgt in der nächsten Gemeinderatssitzung.  
 
Derzeit lautet Punkt 3a der angeführten Härtefallregelung wie folgt:  
3. Sozialer Härtefall als Herabsetzungsvoraussetzung: 
a.) Ein sozialer Härtefall liegt vor, wenn das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen den jeweiligen 
Richtsatz für die bedarfsorientierte Mindestsicherung, das sind derzeit € 844,46 netto/Monat, 
unterschreitet. 
 
Antrag: 
GGR Kollmann stellt den Antrag, Punkt 3a in der Härtefallregelung Kindergarten mit Wirkung 
1.1.2022 insofern abzuändern, als der Betrag „€ 844,46“ durch den Betrag von „€ 1.200,00 
netto/Monat“ ersetzt wird. 
 
Wortmeldungen:  GGR Dr. Luisser; GGR Kollmann; GR Gschaider; GGR Haas- 
   Maierhofer 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Punkt 3a in der Härtefallregelung Kindergarten mit Wirkung 
1.1.2022 insofern abzuändern, als der Betrag „€ 844,46“ durch den Betrag von „€ 1.200,00 
netto/Monat“ ersetzt wird. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
dafür:     20   
dagegen:    0     
Stimmenthaltungen:   0 
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TOP 9: Neufestsetzung der Gebühren der Friedhofsgebührenordnung  
 
Diesbezüglich wurde in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und MZH, am 
19.10.2021, folgendes ausgeführt:  
„TOP 2: Friedhofsgebühren 
Die Vorsitzende erläutert, dass die Friedhofsgebühren seit 2011 nicht mehr angepasst 
wurden, seitens der Aufsichtsbehörde bemängelt wurde, dass die Gebühren die Ausgaben 
bei weitem nicht decken und wieder auf Kostendeckung zu achten ist. Weiters berichtet sie 
über die Ergebnisse der Erhebungen der Friedhofsgebühren in anderen Gemeinde, aus der 
sich ergibt, dass die Gebühren in anderen Gemeinden teilweise deutlich höher sind, als in 
unserer Gemeinde.  
Um Kostendeckung zu erreichen, müssten in unserer Gemeinde alle Gebühren um 84 % 
angehoben werden, sofern man sich nur die Ausgaben 2020 (Zahlen aus dem 
Rechnungsabschluss 2020) ansieht.  
Eine Erhöhung aller Friedhofsgebühren um 125 % wäre sogar erforderlich, wenn man sich 
die Kosten der letzten 5 Jahre ansieht. Grund: Gerade in den letzten 5 Jahren wurde am 
Friedhof sehr viel gemacht.  
 
Grundsätzlich sind sich alle Ausschussmitglieder einig, dass eine Erhöhung um 85 % nicht in 
Betracht kommt. Vielmehr ist allgemeiner Konsens, dass die Gebühren zunächst moderat 
erhöht werden sollen, dafür aber in regelmäßigen Zeitabständen.  
 
Die Ausschussmitglieder kommen letztendlich überein, die Friedhofsgebühren in einem 
ersten Schritt um 25 % anzuheben (kaufmännisch auf die nächsthöhere 10er Stelle 
gerundet) und anschließend kleinere Erhöhungsschritte umzusetzen, um die Gebühren 
mittelfristig so festzusetzen, dass Kostendeckung erreicht wird.  
 
Die entsprechend angepasste Verordnung soll in der Gemeinderatssitzung Dezember 2021 
beschlossen werden.  
Ein Entwurf derselben wird rechtzeitig an alle Ausschussmitglieder und 
Fraktionsvorsitzenden versandt.  
 
Beilagen: 
• Friedhofgebühren Nachbargemeinden – Beilage A 
• Berechnungen Friedhofsgebühren auf Basis Ausgaben 2020 bzw. durchschnittliche 
Ausgaben 2016 – 2020 – Beilage B“ 
 
Folgende Verordnung liegt heute zur Beschlussfassung vor:  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Biedermannsdorf hat in seiner Sitzung am 9.12.2021 
folgende Friedhofsgebührenordnung nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007, LGBl. 9480 
idgF., für den Friedhof der Marktgemeinde Biedermannsdorf beschlossen:  
§ 1 Arten der Friedhofsgebühren  
Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben:  
a. Grabstellengebühren  
b. Verlängerungsgebühren  
c. Beerdigungsgebühren  
d. Enterdigungsgebühren 
e. Gebühren für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage)  
f. Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle  

§ 2 Grabstellengebühren  
Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei 
Erdgrabstellen bzw. bei sonstigen Grabstellen, auf 10 Jahre bei Urnennischen und 30 Jahre 
bei Grüften beträgt bei:  
Abs. 1) Erdgrabstellen:  
a. Reihengräber zur Beerdigung bis zu 4 Leichen     €    300,00  
b. Reihengräber zur Beerdigung bis zu 8 Leichen     €    600,00  

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=9480-2&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True


                                         Niederschrift über die ordentliche Sitzung des Gemeinderates am 9.12.2021 

13 

 

c. Urnengräber zur Beerdigung bis zu 4 Urnen     €    150,00  
 
Abs. 2. Erdgrabstellen mit betoniertem Fundament (Fundament auf Kosten der 
Marktgemeinde Biedermannsdorf hergestellt): 
a. Reihengräber zur Beerdigung bis zu 4 Leichen     € 1.200,00  
b. Reihengräber zur Beerdigung bis zu 8 Leichen     € 2.400,00  
 
Abs. 3. sonstige Grabstellen:  
a. Grüfte zur Beisetzung bis zu 3 Leichen      € 1.400,00  
b. Grüfte zur Beisetzung bis zu 6 Leichen      € 2.800,00  
c. Grüfte zur Beisetzung bis zu 12 Leichen      € 5.600,00  
d. Urnennischen zur Beisetzung bis zu 4 Urnen     € 1.040,00  

§ 3 Verlängerungsgebühren  
Abs. 1) Für Erdgrabstellen und sonstige Grabstellen nach § 2 Abs. 1 und Abs. 3 dieser 
Verordnung, für die ein erstmaliges Benützungsrecht mit der Dauer von 10 Jahren 
festgesetzt wurde, wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des 
Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der für solche 
Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.   
 
Abs. 2) Für Erdgrabstellen und sonstige Grabstellen nach § 2 Abs. 2 (Erdgrabstellen mit 
betoniertem Fundament) dieser Verordnung, für die ein erstmaliges Benützungsrecht mit der 
Dauer von 10 Jahren festgesetzt wurde, wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere 
Verlängerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag 
festgesetzt, der für Gräber nach § 2 Abs. 1 dieser Verordnung als Grabstellengebühr zu 
entrichten ist.   
 
Abs. 3) Für sonstige Grabstellen, für die ein erstmaliges Benützungsrecht mit der Dauer von 
30 Jahren festgesetzt wurde, wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung 
des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des Betrages festgesetzt, der 
für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.  
 
§ 4 Beerdigungsgebühren  
Abs. 1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die 
Bereitstellung des Versenkungsapparates) beträgt bei der  
a) Beerdigung einer Leiche in einem Erdgrab     €    375,00   
b) Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab für Leichen    €    240,00  
c) Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab für Urnen    €    240,00  
d) Beisetzung einer Leiche in einer blinden Gruft     €    570,00  
e) Beisetzung einer Leiche in einer Gruft      €    570,00  
f) Beisetzung einer Urne in einer Gruft für Leichen     €    570,00  
g) Beisetzung einer Urne in einer Urnennische     €    240,00  
 
Abs. 2) Die Beerdigungsgebühr von Leichen von Kindern beträgt die Hälfte der in Absatz 1 
festgesetzten Gebührensätze.  

§ 5 Enterdigungsgebühren  
Die Enterdigungsgebühren für eine Enterdigung (§ 19 Abs. 1 NÖ Bestattungsgesetz 2007)  
beträgt          €    740,00  
 
§ 6 Gebühren für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) und der 
Aufbahrungshalle  
Abs. 1) Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage)  
beträgt je angefangenen Tag       €      25,00  
 
Abs. 2) Die Gebühr für die Benützung der Aufbahrungshalle beträgt für  
den ersten angefangenen Tag       €    440,00  
und jeden weiteren angefangenen Tag      €      80,00  
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§ 7 Schluss- und Übergangsbestimmungen  
Diese Friedhofsgebührenordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf 
der zweiwöchigen Kundmachungsfrist zunächst folgt.  
 
Antrag: 
GR Kern stellt den Antrag, die Friedhofsgebührenordnung – wie vorgetragen – zu 
beschließen.   
 
Wortmeldungen:   GGR Dr. Luisser; GR Kern; BGM Dalos; GR Wagner; GGR Mayer;  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Friedhofsgebührenordnung wie vorgetragen.   
 
Abstimmungsergebnis:  mit Stimmenmehrheit angenommen 
dafür:     19       
dagegen:      1 (GGR Dr. Luisser)       
Stimmenthaltungen:     0 
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TOP 10: Subventionen und Mitgliedsbeiträge 
a. Volkshilfe NÖ 
Subvention 2020: € 100,00 
 
Antrag: 
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, die Volkshilfe NÖ mit einem Druckkostenbeitrag in Höhe 
von € 120,00 zu unterstützen. 
 
Wortmeldungen:  keine 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Volkshilfe NÖ mit einem Druckkostenbeitrag in Höhe 
von € 120,00 zu unterstützen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
dafür:     20   
dagegen:    0     
Stimmenthaltungen:   0 
 
b) Österreichischer Bergrettungsdienst: 
Subvention 2020: € 150,00 
 
Antrag: 
GR Schiller stellt den Antrag, dem Österreichischen Bergrettungsdienst eine Subvention für 
2021 in Höhe von € 200,00 zu gewähren. 
 
Wortmeldungen:  keine 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dem Österreichischen Bergrettungsdienst eine Subvention für 
2021 in Höhe von € 200,00 zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
dafür:     20   
dagegen:    0     
Stimmenthaltungen:   0 
 
c) Ansuchen der Pfadfinder:innen-Gilde Biedermannsdorf – Unterstützung 
Heimrenovierungsaktion 
Folgendes Ansuchen liegt vor:  
„Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte 
Damen und Herren des Gemeinderates! 
Wir, die Pfadfindergilde Biedermannsdorf, möchten gerne dem Gemeinderat die Gründung 
unseres Vereins zur Unterstützung der Pfadfindergruppe Biedermannsdorf bekannt machen. 
Herausfordernde Zeiten, wie die aktuelle Corona-Pandemie, fordern von der Jugend unserer 
Gemeinde große Einschnitte in der Freizeitgestaltung. Die Pfadfindergilde Biedermannsdorf 
versucht daher bestmöglich die Aktivitäten der Pfadfindergruppe Biedermannsdorf sowohl 
finanziell als auch anderweitig zu unterstützen und zu fördern. 
Vor dem Winter haben wir daher im Rahmen einer Heimrenovierungsaktion das 
Pfadfinderheim an vielen Ecken und Enden durch Instandsetzungsmaßnahmen fit für den 
Heimstundenbetrieb in der kalten Jahreszeit gemacht. Dabei sind Kosten von 392 EUR 
entstanden. Nachdem das im Moment in etwa unserem Jahresbudget an Mitgliedsbeiträgen 
entspricht und wir in diesem Jahr darüber hinaus noch etliche andere Pfadfinderaktionen 
unterstützt haben, ersuchen wir Sie unsere Heimrenovierungsaktion mit 200 EUR zu 
unterstützen und damit das Heimstundenangebot in Biedermannsdorf nachhaltig zu sichern.“ 
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Antrag: 
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, der Pfadfinder:innen-Gilde Biedermannsdorf für die 
Heimrenovierungsaktion einen Unterstützungsbeitrag in Höhe von € 392,00 zu gewähren.  
 
Wortmeldungen:  GGR Haas-Maierhofer; BGM Dalos;  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, der Pfadfinder:innen-Gilde Biedermannsdorf für die 
Heimrenovierungsaktion einen Unterstützungsbeitrag in Höhe von € 392,00 zu gewähren.  
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig  
dafür:     19   
dagegen:    0     
Stimmenthaltungen:   0 
 
Anmerkung 
GR Firsching war bei der Abstimmung nicht im Saal anwesend.  
 
d) Subventionsansuchen Evangelische Pfarrgemeinde A. B. Mödling 
Letztmalig € 500,00 
 
Antrag: 
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, die Evangelische Pfarrgemeinde A. B. Mödling mit 
einem Betrag von € 500,00 zu unterstützen.  
 
Wortmeldungen:  GGR Dr. Luisser; GGR Kollmann; GR Schiller; BGM Dalos;  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Evangelische Pfarrgemeinde A. B. Mödling mit einem 
Betrag von € 500,00 zu unterstützen.  
 
Abstimmungsergebnis:  mit Stimmenmehrheit angenommen  
dafür:     19   
dagegen:    1 (GGR Dr. Luisser)     
Stimmenthaltungen:   0 
 
 
TOP 11: Bericht der Obfrau des Prüfungsausschusses betreffend TOP 7 der 
Prüfungsausschusssitzung – nicht öffentlicher Teil 
 
TOP 12: Personelles – nicht öffentlicher Teil 
 
TOP 13: Allfälliges 
GR Ronne teilt mit, dass in der Perlasgasse teilweise Äste von privaten Grundstücken auf 
den Gehsteig hängen, sodass der Fußgängerverkehr beeinträchtigt wird. Sie ersucht, dass 
die Grundstückseigentümer aufgefordert werden, die überhängenden Äste 
zurückzuschneiden. Weiters fragt sie, ob die Müllsammelstelle beim Betreuten Wohnen nicht 
verschlossen werden kann, da dort jedermann seinen Müll entsorgt.  
BGM Dalos: Wird an das Bauamt zur weiteren Veranlassung weitergegeben werden. 
Bezüglich Müllsammelstelle Betreutes Wohnen teilt die Vorsitzende mit, dass für das 
Betreute Wohnhaus leider keine private Müllsammelstelle errichtet wurde. Die vorhandene 
Müllsammelstelle ist öffentlich zugänglich und kann daher auch von allen Bewohner:innen 
unseres Ortes benutzt werden.  
GR Wagner: Wann wird der Sicherheitsausschuss einberufen, um ein Black-out Konzept für 
den Ort auszuarbeiten? 
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GR Schiller teilt mit, dass dieser Anfang 2022 stattfinden wird, sofern auch die 
beizuziehenden Expert:innen zur Verfügung stehen. Derzeit ist es gar nicht so leicht diese zu 
bekommen, da diese schon viele Termine mit anderen Gemeinden vereinbart haben.   
GGR Haas-Maierhofer: Wann wird der Sozialausschuss einberufen, um die 
Wohnungsvergaberichtlinien zu überarbeiten?  
VZBGM Spazierer teilt mit, dass er bereits alle Ausschussmitglieder mehrmals gebeten 
habe, Vorschläge abzugeben, damit diese bei der Adaptierung der Richtlinien berücksichtigt 
werden können. Leider habe er bis dato noch keine Vorschläge bekommen, sodass eine 
Ausschusssitzung aus seiner Sicht derzeit nicht zielführend ist. 
GR Maierhofer spricht die Verteilung der Nikolo-Sackerl in der Volksschule an. Diese seien 
nicht so wie geplant bereits in der Früh in der Schule gewesen, sondern seien erst später 
durch die Mitarbeiter:innen des Bauhofes gebracht worden. Zu diesem Zeitpunkt waren aber 
die Kinder bereits anwesend. Dies hat teilweise zu Enttäuschungen bei den Schüler:innen 
geführt, da manche sehr wohl noch an den Nikolo glauben.  
GGR Dr. Luisser verliest den Brief eines Bürgers, der sich an ihn gewandt und bemängelt 
hat, dass auf den Glaselementen der Lärmschutzwand keine für Vögel erkennbaren 
Warnungen angebracht wurden.  
BGM Dalos: Solche Elemente gibt es derzeit nur auf Wr. Neudorfer Seite, sodass wir dies 
nicht beeinflussen können. Ihres Wissens sind in den Glaselementen aber Drähte eingebaut, 
die von Vögel erkannt werden und so auch auf das Hindernis hingewiesen werden.   
 
 
Da weiter nichts vorgebracht wird, schließt die Sitzung um 22:35 Uhr.  
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